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143. Bundesgesetz: Änderung des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 1991
(NR: GP XVIII RV 157 AB 242 S. 41. BR: AB 4124 S. 545.)

143. Bundesgesetz, mit dem das Einführungs-
gesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen

1991 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Einführungsgesetz zu den Verwaltungsver-
fahrensgesetzen 1991, BGBl. Nr. 50, wird wie folgt
geändert:

1. Artikel IX lautet:

„Artikel IX

(1) Wer
1. in Angelegenheiten, in denen er nicht zur

berufsmäßigen Parteienvertretung befugt ist,
gewerbsmäßig für den Gebrauch vor inländi-
schen oder ausländischen Behörden (Gerich-
ten oder Verwaltungsbehörden) schriftliche
Anbringen oder Urkunden verfaßt, einschlä-
gige Auskünfte erteilt, vor inländischen
Behörden Parteien vertritt oder sich zu einer
dieser Tätigkeiten in schriftlichen oder münd-
lichen Kundgebungen anbietet (Winkel-
schreiberei) oder

2. sich außer in den Fällen einer mit gerichtlicher
Strafe bedrohten Handlung die Beförderung
durch eine dem öffentlichen Verkehr dienende
Einrichtung verschafft, ohne das nach den
Tarifbestimmungen und Beförderungsbedin-
gungen dieser Einrichtungen festgesetzte
Entgelt ordnungsgemäß zu entrichten, oder

3. Personen öffentlich allein auf Grund ihrer
Rasse, ihrer Hautfarbe, ihrer nationalen oder
ethnischen Herkunft oder ihres religiösen
Bekenntnisses ungerechtfertigt benachteiligt
oder sie hindert, Orte zu betreten oder
Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die
für den allgemeinen öffentlichen Gebrauch
bestimmt sind, oder

4. nationalsozialistisches Gedankengut im Sinne
des Verbotsgesetzes, StGBl. Nr. 13/1945, in

der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes
BGBl. Nr. 25/1947, verbreitet,

begeht, hinsichtlich der Tat nach Z 4 dann, wenn sie
nicht gerichtlich strafbar ist, eine Verwaltungsüber-
tretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde,
im Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde in
den Fällen der Z 2 und 4 von dieser, mit Geldstrafe
bis zu 3 000 S, im Fall der Z 4 mit einer Geldstrafe
bis zu 30 000 S und mit dem Verfall der
Gegenstände, mit denen die strafbare Handlung
begangen wurde, zu bestrafen. Im Fall der Z 4 ist
der Versuch strafbar.

(2) Die Organe der Bundesgendarmerie haben bei
der Vollziehung des Abs. 1 als Hilfsorgane der
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde einzu-
schreiten.

(3) Abs. 1 Z 1 ist nicht anzuwenden, soweit
besondere Vorschriften gegen die unbefugte Partei-
envertretung bestehen.

(4) Die Tat nach Abs. 1 Z 2 wird straflos, wenn
der Täter bei der Betretung, wenngleich auf
Aufforderung, den Fahrpreis und einen in den
Tarifbestimmungen oder Beförderungsbedingungen
etwa vorgesehenen Zuschlag unverzüglich zahlt.
Dies gilt auch, wenn der Täter den Fahrpreis und
einen in den Tarifbestimmungen oder Beförde-
rungsbedingungen etwa vorgesehenen Zuschlag
innerhalb von drei Tagen zahlt, sofern er sich bei
der Zahlungsaufforderung im Beförderungsmittel
durch eine mit einem Lichtbild ausgestattete
öffentliche Urkunde ausweist.

(5) Wird die Anzeige wegen einer Tat nach Abs. 1
Z 4 vom öffentlichen Ankläger zurückgelegt oder
ein gerichtliches Verfahren wegen einer solchen Tat
rechtskräftig ohne Schuldspruch des Angezeigten
beendet, so ist dies der Bezirksverwaltungsbehörde,
im örtlichen Wirkungsbereich einer Bundespolizei-
behörde dieser, mitzuteilen. Die Mitteilung obliegt
bei Zurücklegung der Anzeige dem öffentlichen
Ankläger, in allen anderen Fällen dem Gericht.
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